
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Dreihardt`s Gebäudereinigung GmbH 
 
§ 1 Allgemeines  

1.1  Die Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen 
ausschl ieß l ich aufgrund der  nachstehenden Vertragsbedingungen. 
Abweichungen von diesen Vertragsbedingungen sind  nur wirksam, 

wenn der Auftragnehmer d iese schr if t l ich bes tät igt .  
1.2  Sämtl iche Aufträge, noch wenn sie durch Vertreter oder Angestel lte 

entgegengenommen werden, oder Nebenabreden zu diesen 

Bedingungen bedürfen zu ihrer Gült igkeit  der  schr if t l ichen Bestät igung 
des Auftragnehmers, ebenso jede Änderung des Inhalts eines  bereits 
bestät igten Auftrages.  

1.3  Etwaigen al lgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird 
hiermit  widersprochen. Deren Unwirksamkeit  für d iesen Vertrag 
erkennt der Auftraggeber an. 

 
§ 2 Gegenstand des Vertrages 
2.1  Durch diesen Vertrag überträgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

d ie Reinigung/Durchführung der aufgeführten Flächen/Arbeiten.  
2.2  Der Auftragnehmer verpf l ichtet sich, d ie Arbeiten sach - und 

fachgerecht durchzuführen. Das Leis tungsverzeichnis wird Bestandtei l 

d ieses Vertrages.  
2.3  Der Auftragnehmer stel lt  das für d ie Ausführung der Arbeiten 

erforderl iche Personal. Er verpf l ichtet  sich, dass Personal auf  
Zuverläss igkeit  zu überprüfen und mindestens nach den  jeweil igen 
geltenden Tarifen zu bezahlen. Die Vertrags-Partner verpf l ichten s ich,  

jegl iche Art  der  Abwerbung von Mitarbeitern des anderen während der  
Dauer d ieses Vertrages zu unter lassen  bzw. nur mit dessen 
Einverständnis durchzuführen.  

2.4  Der Auftragnehmer benennt einen verantwort l ichen Projekt leiter , 
welcher ihn im Rahmen dieses Vertrages gegenüber dem Auftraggeber 
vertr it t  und Vorgesetzter  der von ihm eingestel lten Arbeitnehmer ist .  

2.5  Der Auftragnehmer ist  dafür verantwort l ich, dass  d ie Erfül lung des 
Auftrags nicht durch Krankheit , Ur laub oder sonst ige Ausfäl le seines 
Personals, soweit  d iese nicht auf Streik oder  höhere Gewalt  

zurückzuführen sind, beeinträcht igt  wird. Er stel lt  –fal l s erforderl ich-  
Vertretungskräfte ohne dass sich hierdurch das vereinbarte Entgelt 
erhöht.  

2.6  Personen, d ie der Auftragnehmer nicht mit  der Leistung bzw. Aufsicht 
beauftragt hat, dürfen den Leistungsbereich des Auftraggebers nicht 

betreten. Dieses g i lt  auch für Angehörige der mit  der Leistung bzw. 
Aufsicht beauftragten Personen.  

2.7  Der Auftragnehmer stel lt  –soweit  nicht anders vereinbar- al le für d ie  

Erfül lung der Leistung benöt igten Maschinen, Geräte und Mater ial ien.  
Er ist  verpf l ichtet, nur einwandfreie Produkte zu verwenden, d ie eine 
Schädigung der zu reinigenden Objekte ausschl ießen. Soweit  

erforderl ich, ste l lt  der Auftraggeber für d ie Ausführung der Leistungen 
Wasser, elektr ische Energie , verschl ießbare Lager-Möglichke iten und 
Räume für den Aufenthalt  der Arbeitskräfte des Arbeitnehmers 

kostenlos zur Verfügung. 
2.8  Den mit  der Ausführung der Leistung bzw. der Aufsicht beauftragten 

Personen ist  es untersagt , Einsicht in  Schrif tstücke, Akten und sonst ige 

Unter lagen des Auftraggebers zu nehmen. Bei Zuwiderhandlung darf 
der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers d ie  betreffenden 
Personen nicht mehr bei d iesem einsetzen.  

2.9  Das Personal des Auftragnehmers ist  verpf l ichtet, al le im 
Leistungsbereich gefundenen Sachen der Kontrol lperson des 
Auftraggebers zu übergeben und festgestel lte Mängel und Schäden in 

den Räumen an den Einr ichtungsgegenständen und den sonst igen zu 
bearbeitenden Objekten zu meiden.  

2.10  Vom Auftragnehmer sind die Unfal lverhütungsvorschrif ten der 
Berufsgenossenschaft  und die Hausordnung bzw. Betr iebsordnung des 
Auftraggebers zu beachten. 

2.11  Der Auftragnehmer ist  berecht igt , mit  der Auftragsausführung einen 
Nachunter-nehmer zu beauftragen. In d iesem Fal l übernimmt der 
Auftragnehmer d ie g leichen Rechte und  Pf l ichten, als wenn er den 

Auftrag selbst ausführen würde.  
2.12  Die Bestät igung der qualitätsgerechten Leistung er folgt jeweils durch 

den Auftraggeber. Beanstandungen oder Reklamat ionen sind  

unverzüglich, spätestens 48 Stunden  nach Erkennung schrif t l ich 
anzuzeigen. Das Ausbleiben der Informat ion schl ießt anschl ießende 
Anerkennung aus. Auch die Pf l icht der Nachbesserung er l i scht bei nicht 

rechtzeit iger  Bekanntgabe. 
2.13  Der Auftraggeber benennt dem Auftragnehmer schr if t l ich einen 

Abf luss, in den das anfal lende Schmutzwasser e ingele itet  werden kann.  

 
§ 3 Zahlungsbedingungen 

3.1  Die Zahlung der Rechnung wird fäl l ig 14 Tage nach Rechnungsdatum.  
3.2  Bei Überschreitung der Zahlungsfr ist  hat der Auftraggeber 

Verzugszinsen in Höhe von dem Auftragnehmer zu zahlenden 

Bankzinsen zu entr ichten. Gegenüber den in § 24 Abs. 1 AGB-Gesetz 
bezeichneten Personen ist  der Auftragnehmer auch ohne Verzug 
berecht igt , bei Fäl l igkeit  bankübliche Zinsen, mindestens jedoch 5 % 

über dem festgelegten Diskontsatz (gem. § 247 BGB), zu berechnen. 
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens gegen Nachweis b leibt 
vorbehalten.  

3.3  Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen; S ie 
gelten nicht als Barzahlung. Deren A nnahme erfolgt ohne Gewähr für  
rechtzeit ige und ordnungsgemäße Vorlage und Protest . Sämtl iche 

Kosten und Spesen, insbesondere Diskontspesen trägt der 
Auftraggeber.  

3.4  Zahlungen sind ausschl ieß l ich unmittelbar auf d ie in der Rechnung des 

Auftragnehmers angegebenen Bankkonten zu leisten. Dessen 
Mitarbeiter sind ohne schrif t l iche Vollmacht nicht zur Entgegennahme 

von Zahlungen oder sonst igen Verfügungen berecht igt .  
 
§ 4 Preisgleitklausel/Mehrarbeiten  

4.1  Das in § 3.1 festgelegte Entgelt  entspr icht dem Stand der Lohnkosten, 
der gesetzl ichen und tar if l ichen Lohnnebenkosten und der 
Mater ialkosten zur Zeit  des Vertragsabschlusses. Tar if l i che oder 

gesetzl iche Änderungen werden bei Inkraft treten unmittelbar in vol ler 
Höhe auf d ie vereinbarten Entgelte umgelegt.  

4.2  Mehrarbeiten werden nach den jeweil igen tar if l ichen Lohn - bzw. 

Gehaltsbest immungen gemäß quit tierter Tagelohnzette l zuzügl ich 
Lohn-, Mater ial- und Maschinenkostenzuschlag und sonst igen 
Nebenkosten abgerechnet. Übersunden und Arbeiten an Sonn - und 

Feiertagen dürfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers 

ausgeführt werden. Sol lten derart ige Arbeiten vom Auftraggeber 
ver langt werden, so werden die gemäß dem jeweil igen Lohn- und 
Rahmentar ifvertrag des Gebäudereiniger - Handwerks gült igen 

Zuschläge in vol ler Höhe auf das gesamte Entgelt  in Ansatz gebracht. 
Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge, z. B. Überstunden an 
Feiertagen, s ind al le anfa l lenden Prozentsätze auf den Lohnantei l des 

Einheitspreises zu zah len.  
4.3  Wird der vereinbarte Re inigungsturnus durch das Verschulden des 

Auftraggebers nicht eingehalten, so hat der Auftragnehmer das Recht, 

aufgrund der zu leistenden Mehrarbeit , einen 15 %igen Zuschlag zu  
berechnen. L iegt ein Verschulden des Auftragnehmers vor, hat der 
Auftraggeber das Recht, einen Nachla ss von 15 % zu ver langen.  

 
§ 5 Gewährleistung 
       Für mangelhafte Arbeiten leistet der Auftragnehmer ausschl ießl ich             

       nachfolgenden Vorschrif ten Gewähr:  
5.1   Die Werkleistungen des Auftragnehmers gelten bei    
       wiederkehrenden Leistungen als  auftragsgerecht erfül lt  und   

       abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht unverzüglich    
       schr if t l ich begründete Einwendungen erhebt. Zeit ,  Ort , Art und     

       Umfang des Mangels muss dabei genau  beschrieben werden.  
5.2     Hat der Auftraggeber das Objekt nach erfolgter Leistung in  
       Benutzung genommen, so g i lt  d ie Abnahme mit  Beginn der     

       Benutzung als erfolgt .  
5.3     Im Fal le einer nicht vertragsgemäßen Erfül lung hat der  
       Auftraggeber unbeschadet der Vorschrif t  

       des § 281 Abs. 2 BGB dem Auftragnehmer eine angemessene      
       Fr ist  zur Nacherfül lung zu setzen  
5.4  Sämtl iche Gewährle istungsansprüche entfal len, wenn dem 

Auftragnehmer d ie Durchführung von Nachbesserungsarbe iten nicht  
ermöglicht wird oder der Auftraggeber behauptete Mängel ohne die 
schr if t l iche Zust immung des Auftragnehmers selbst behebt, oder durch 

Drit te beheben lässt . Sofern nicht zuvor eine Nachbesserung des 
Auftragnehmers fehlgeschlagen ist .  

5.5  Liegt d ie Unmöglichkeit  der vereinbarten Leistungserbr ingung im 

Verantwortungsbereich des Kunden, so sind die vertragl ichen 
Zahlungen trotzdem voll zu leisten.  

 
§ 6 Haftung 
6.1  Der Auftragnehmer hat für Schäden und Mangelfolgeschäden aus 

unerlaubter Handlung, aus Verschulden bei Vertragsschlu ss, aus 
Verletzung von vertragl ichen oder gesetzl ichen Nebenpf l ichten,  
Unmöglichkeit  der Leistungserbr ingung oder aus Verzug mit 

einzustehen, sofern d iese durch ein Verhalten seiner gesetzl ichen  
Vertreter oder seiner Erfül lungsgehi lfen schuldhaft  verursacht werden.  

6.2  Der Auftragnehmer schl ießt eine Haf tpf l ich tversicherung mit  folgender  

Deckungssumme ab: 5.000.000,- € für Personen - und Sachschäden.  
6.3  Für Schäden, d ie durch den Verlust von dem Au ftragnehmer 

anvertrauten Schlüsse ln entstehen, ist  d ie Haftung auf 125 .000,-  € 

begrenzt.  
6.4  Werden die Reinigungsmaschinen und –Geräte des Auftragnehmers in 

der Betr iebsstätte des Auftraggebers aufbewahrt, s ind diese im 

Rahmen der Feuer- und Einbruchdiebstahlvers icherung als so  
genanntes „Fremdes Eigentum“ in der Pol ice des Auftraggebers in  
ausreichender Höhe mitvers ichert .  

 
§ 7 Vertragsdauer 

7.1   Der Vertrag wird auf unbest immte Zeit  eingegangen.  
       Eine Kündigung ist  mit einer Fr ist  von 14 Tagen vor Quartalsende        
       zum Ende eines jeweil igen Quartals möglich.  Diese Vereinbarung     

       g i lt  n icht für Einmalle istungen.  
       Beide Vertragspartner können den Vertrag fr ist los kündigen, wenn      
       vorsätzl ich gegen Haupt leistungspf l ichten verstoßen wird. Die        

       Kündigung hat  schr if t l ich, per E-Mail oder durch Br ief zu      
       erfolgen. 
7.2  Die Nichtausführung von Leistung infolge höherer Gewalt  oder Streik, 

ist  kein Grund zur Kündigung des Vertrages. Im Fal le eines Streiks  
beim Auftraggeber , hat der Auftraggeber d ie vereinbarte Vergütung 
weiter zu entr ichten. Der Auftragnehmer muss s ich jedoch dasjenige 

anrechnen lassen, was er info lge der Leistungsfreihe it  erspart  hat.  
7.3  Zahlungsverzug oder drohende Zahlungsschwier igke iten des 

Auftraggebers berecht igen den Auftragnehmer zur sofort igen 

Arbeitseinste l lung und fr ist losen Kündigung. Das b is dahin angefal lene 
Entgelt  wird sofort  fäl l ig .  

7.4  Beide Vertragspartner  verpf l ichten sich, spätestens bei Vertragsende 
die jewei ls dem anderen Vertragspartner gehörenden Schrif tstücke, 
Zeichnungen, P läne, Berechnungen, Stundenzettel oder sonst ige 

Unter lagen, welche geschäft l iche oder betr iebl iche Vorkommnisse,  
Verfahren, Einr ichtungen oder Ergebnisse betreffen, zurückzugeben 
und hiervon keine Abschrif t  oder Fotokopie zu erstel len oder aus dem 

Gedächtnis zu fert igen. Beide Vertragspartner verpf l ichten sich ,  
sowohl während der Laufzeit  des Vertrags als auch nach dessen 
Beendigung über Kenntnisse aus dem Tät igkeitsbere ich des anderen 

Vertragspartners oder mit  d iesen in Geschäftsverbindung stehenden 
und gestandenen Unternehmen St i l lschweigen zu bewahren.  

 

§ 8 Teilunwirksamkeit, Änderungen 
8.1  Sollte eine Best immung dieses Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so berührt d ies d ie Wirksamkeit  des 

Vertrages im Übrigen nicht. Die Ver tragspartner verpf l ichten sich, in  
einem derart igen Fal l eine wirksame oder durchführbare Best immung 

an die Stel le der unwirksamen oder  undurchführbaren zu setzen, d ie  
dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden Best immung soweit  wie 
möglich entspr icht. Dasse lbe gi lt  für etwaige Lücken des Ver trages.  

 
§ 9 Anwendbares Recht,  Gerichtsstand 
9.1  Für d iese Vertragsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 

zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber g i lt  das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.  

9.2  Für al le sich aus dem Vertrag ergebenden Rechtsstreit igkeiten gi lt  der 

Gerichtsstand des Auftragnehmers (Brandenburg). 
 


